
MARKTGEMEINDE GÖSILING AN DER YBBS
3345 Göstling on der Ybbs 4l
Bezirk Scheibbs - Niederösterreich
Te\.07484/5A20, Fox: 07 484/5020'16 ruspekhofer@soesttins.com, www.soesltinssl

Bearbeiter: Ruspekhofer
Zahl.: 009112025-4
Betr.: Anderung der Kanalabgabenordnung

1. Die Kanalbenützungsgebühren sind nach den Bestimmungen des g 5 des Nö
Kanalgesetzes 197T zu berechnen.

2- Zur Berechnung der laufenden Gebühren für die Benützung der öffengichen
Kanalanlage (Kanalbenützungsgebühr) wird beim Schmutzwasserkanal der
Einheitssatz mit € 3,20 m2 festgesetzt.

3. Zur Berechnung der schmutzfrachtbezogenen Anteile wird der spezifische
Jahresaufuand mit € 54,30 pro EGW feitgesetzt.

KUND]VIACHUNG

betreffend die Verordnung über die Abänderung der Kanalabgabenordnung
Marktgemeinde Göstling an der ybbs vom 13.12.2002 bzw. vom 0r.12.2011.

Der Gemeinderat hat in seiner sitzung am 26.11r.202s eine Anderung
Kanalabgabenordnung wie folgt beschlossen:

Der $ 5 hat zu lauten:

5s

Ka na lben ützu ngsgebüh ren für den Schmutzwasserkanal

angeschtasen am r $1'.d .l..!,. S.

abgenommen am: .1!.,.llt".1,t

Göstling an der Ybbs,27.11.2025

der

in Kraft.

lng. Fritz

der

Diese Verordnung (Abänderung der Kanalabgabenordnung) tritt mit {.1



MARKTGEMEINDE GÖSTLING AN DER YBBS
3345 Göstling on der Ybbs 4l
Bezirk Scheibbs - Niederösteneich
Iel.0748415020, Fox: 07484/502A-16 oemeinde@ooesiling;com, www.qoestting-ybbs.ov.ol

Göstling on der Ybbs, 27.1 1.2025
Beorbeiter: Ruspekhofer
Zohl: OO9l /2A25-3
Betr.: Anderung der Wosserobgobenordnung

KUNDMACHUNG
betreffend die Verordnung über die Abänderung der Wasserabgabenordnung
Marktgemeinde Göstling an der Ybbs vom 07.12.2011.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am
Wasserabgabenordnung wie folgt beschlossen:

26.11.2025 eine Anderung der

Die $ 6, 7 und I0 hoben zu lqufen:

s6
Bereilslellungsgebühr

(1) Der Bereitstellungsbetrag wird für das Gebührengebiet Göstting und Lassing mit € 33,00
qr9 m3{h festgesetzt. Der Bereitstellungsbetrag wird für das GebührengebieiHochkar mit
€ 44.00 pro m3/h festgesetzt

(2) Die Bereitstellungsgebühr ist das Produkt der Verrechnungsgröße des Wasserzählers(in m3/h) multipliziert mit dem Bereitstellungsbetrag. oänLr beträgt die jährliche
Bereitstellungsgebühr:

Gebührengeblet Göstling und Lassing:

Verrechnungs-
größe in m3/h

Bereilslellu ngsbelro g
in € pro m3/h

Bereilstellungsgebühr in €
(Spolte I molSpolte 2= Spolte 3)

3 33,00 99,00

12 33,00 396,00

17 33,00 56r,00

45 33,00 1.485,00

95 33,00 3. r 35.00

Gebührengebiet Hochkar

Verrechnungs-
größe in m./h

Berellstellun gsbelro g
in € pro m3/h

Bereilslellungsgebühr in €
(Spolte i mol Spolte 2 = Spolte 3)

3 44,00 132,00

l2 44,00 528,00

17 44,00 748,00

45 44,O0 1.980,00

95 44,O0 4.180,00

der



s7
Grundgebühr zur Berechnung der Wosserbezugsgebühl

(l ) Die Grundgebühr gemöß $ 10 Abs. 5 des NÖ Gemeindewosserleitungsgesetzes
1978 wird fÜr I m" Wosser für die Wosserleiiung Göstling und Lossing mit € 1,65
und für die Wosserleitung Hochkor mil € 2,50 festgesetzt.

(2) FÜr Betriebe und Unternehmungen wird die Grundgebühr für die erslen 4.000 m3
Wosser fÜr die Wosserleitung Göstling und Lossing im Ablesungszeitroum mif
€ 1,65 und für jeden weiteren m3 mit < 1 ,20, sowie für die Wosserleitung Hochkor
mit € 2,50 und für jeden weiteren m3 mit € | ,75 festgeselzt.

se
Umsolzsleuer

Zusätzlich zu sämtlichen Abgaben und Gebühren nach dieser Wasserabgabenordnung
gelangt die gesetzliche Umsatzsteuer aufgrund des Umsatzsteuergesetzes 1gg4, in dei
jeweils geltenden Fassung, zur Verrechnung.

s t0
Schluss- und Übergongsbesllmmungen

Diese Wosserobgobenordnung lritt mit 1.1.2026 in Krofl.
Auf Abgobentotbestönde, die vor dem Inkrofttreten dieser Verordnung verwirklicht
wurden. ist der bisher geltende Abgobensolz onzuwenden.

lng rger

on geschtog*n' P..1,L1,.".K

o bge n om m" n, Ltk.,.-{. 1.,trf


